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Antrag zu TO 4 ,Vorlage 503a der Gemeinderatssitzung am 

22.7.13 

Es wird im Innenstadtring wieder die frühere Verkehrsregelung mit Tempo 50 eingeführt. 

 

Begründung: 

1.) Das Regierungspräsidium hatte der Stadt Tübingen wegen 

Feinstaubkonzentrationerhöhungen 

an einzelnen Meßpunkten mehrere Alternativen zur Feinstaubsenkung vorgeschlagen, worauf 

der Gemeinderat die Tempobeschränkung  im Innenstadtring ausgewählt hat. 

2.)Messungen sind in diesem Bereich nach Einführung von Tempo 30 nicht durchgeführt 

worden und wären auch wegen der Kürte des Meßzeitraums nicht aussagekräftig. 

3.)Das Gutachten, welches in der Zwischenzeit erstellt wurde ,erkennt  eine minimale 

Feinstaubminderung bei Tempo 40 gegenüber Tempo 30. Damit ist jede gutachterliche 

Äusserung mehr als fragwürdig, denn ein weiteres Gutachten könnte zu anderen Schlüssen 

kommen, 

auch zu dem, dass Tempo 50 keine Feinstaubmehrbelastung gegenüber Tempo 40 bringt. 

wofür bisher alle Erkenntnisse andernorts sprechen. 

4.) Mithin ist das Tempolimit im Innenstadtring ausschliesslich eine politische Frage, die 

letztendlich nicht mit Feinstaubmengen in der Luft begründet werden kann. Es ist nicht 

auszuschliessen, dass diese Frage in den Wahlkämpfen 2014 in Tübingen instrumentalisiert 

wird. 

5.) Mit den in Tübingen vorhandenen und geplanten Tempozonen entsteht für PKW-Lenker 

eine hohe Rechtsunsicherheit, besonders für ortsfremde Fahrer. 

Für die CDU-Faktion: Prof. Dr. Bertram Flehmig 


